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Leserbrief

(Mehr) Evidenz von Beschwerdevalidierungs-
verfahren im IV-Verfahren

In den letzten Wochen haben Beschwerdevalidierungs-
verfahren, insbesondere im Bezug auf die Zusprache 
von Leistungen der IV, ein hohes Mass an öffentlicher 
Aufmerksamkeit erfahren [1]. Im Mittelpunkt des Interes-
ses stehen dabei spezifische Untersuchungstechniken, 
namentlich der Einsatz des quantitativen EEG bei psy-
chischen Störungen [2, 3]. Die Diskussion findet dabei 
in einer Atmosphäre statt, in der die Rechtmässigkeit des 
IV-Rentenbezugs häufig pauschal angezweifelt wird [4].
Eine versicherungsmedizinische Abklärung, ob eine er-
krankte Person in ihrer funktionellen Leistungsfähig-
keit beeinträchtigt ist, stellt eine komplexe Anforderung 
an den Gutachter [5]. Im Bereich der psychischen 
Störungen können die Beschwerdebilder (noch) nicht 
durch objektive Methoden (z.B. Biomarker) nachgewie-
sen werden, stattdessen wird auf den psychopathologi-
schen Befund sowie die Anamneseerhebung abgestellt 
[6, 7].
Von einem psychiatrischen Gutachter wird verlangt, dass 
er in der Lage ist, die Authentizität der von einem Ex-
ploranden angegebenen Beschwerden zu beurteilen. 
Die Kon si stenzprüfung gelingt am ehesten durch eine 
Gegen überstellung der auf verschiede Arten gewonne-
nen Informationen – relevant sind hier unter anderem 
Verhaltens beobachtung, Anamneseverlauf (auch ge-
mäss Akte), psychopathologischer Befund sowie das all-
tags- und berufsrelevante Funktionsniveau – und damit 
der Bewertung dieser Daten im Hinblick auf Wider-
sprüche bzw. Diskrepanzen [8].
Der Einsatz von Beschwerdevalidierungsverfahren 
(meist neuropsychologische Testverfahren) kann in be-
gründeten Einzelfällen sinnvoll sein, stellt jedoch auch 
in diesem Fall nur einen Teilaspekt der psychiatrischen 
Gesamtbegutachtung dar, die von einem Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie vorgenommen wird [9].
Zu beachten ist, dass Inkonsistenzen zwischen beob-
achteten und erwarteten Leistungen ein Ausdruck von 
psychischen Störungen sein können. Die Übertreibun-
gen (Verdeutlichungstendenzen) sind in vielen Fällen 
als Versuch des Exploranden zu werten, den Gutachter 
vom Vorhandensein der geklagten Beschwerden zu über-
zeugen und sind nicht von vornherein mit Aggravation 
und Simulation gleichzusetzen [10]. Kritisch zu bemer-
ken ist weiterhin, dass einige Beschwerdevalidierungs-
instrumente für die Begutachtung von psychischen Stö-
rungen nicht validiert sind [11], wobei falsch positive 
Ergebnisse, das heisst eine fälschliche Wertung von Be-

schwerden als nicht authentisch, ein besonderes Problem 
bei einer Begutachtung darstellen. Vom routinemässigen 
Einsatz von nicht validierten Testverfahren im Rahmen 
der versicherungsmedizinischen Abklärungen sollte 
aus unserer Sicht deshalb Abstand genommen werden.
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